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1. Geltung
1.1. Diese Geschäftsbedingungen gelten zwischen uns(Cortex Projekttechnik e.U.) und natürlichen und juris-tischen Personen (kurz Kunde) für das gegenständlicheunternehmensbezogene Rechtsgeschäft sowie auch füralle hinkünftigen Geschäfte, selbst wenn im Einzelfall,insbesondere bei künftigen Ergänzungs- oder Folge-aufträgen darauf nicht ausdrücklich Bezug genommenwurde.
1.2. Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelleFassung unserer AGB, welche von uns an den Kundenübermittelt wird, jedenfalls aber auf unserer Homepage(www.cortextechnik.eu) abrufbar ist.
1.3. Wir kontrahieren ausschließlich unter Zugrunde-legung unserer AGB.
1.4. Geschäftsbedingungen des Kunden oder Ände-rungen bzw. Ergänzungen unserer AGB bedürfen zu ihrerGeltung unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustim-mung.
1.5. Geschäftsbedingungen des Kunden werden auchdann nicht anerkannt, wenn wir ihnen nach Eingang beiuns nicht ausdrücklich widersprechen.
2. Angebote, Vertragsabschluss
2.1. Unsere Angebote sind unverbindlich.
2.2. Zusagen, Zusicherungen und Garantien unserer-seits oder von diesen AGB abweichende Vereinbarungenim Zusammenhang mit dem Vertragsabschluss werdenerst durch unsere schriftliche Bestätigung verbindlich.
3. Preise
3.1. Für vom Kunden angeordnete Leistungen, die imursprünglichen Auftrag keine Deckung finden, bestehtmangels Vereinbarung Anspruch auf angemessenesEntgelt.
3.2. Preisangaben verstehen sich zuzüglich der jeweilsgeltenden gesetzlichen Umsatzsteuer und ab Lager.Verpackungs-, Transport-. Verladungs- und Versand-kosten sowie Zoll und Versicherung gehen zu Lasten desKunden. Wir sind nur bei ausdrücklicher Vereinbarungverpflichtet, Verpackung zurückzunehmen.
3.3. Wir sind selbst berechtigt, wie auch auf Antrag desKunden verpflichtet, die vertraglich vereinbarten Entgelteanzupassen, wenn Änderungen im Ausmaß von zumin-dest 5 % hinsichtlich (a) der Lohnkosten durch Gesetz,Verordnung, Kollektivvertrag, Betriebsvereinbarungenoder (b) anderer zur Leistungserbringung notwendigerKostenfaktoren wie Beschaffungskosten der zur Verwen-dung gelangenden Materialien aufgrund von Empfeh-lungen der Paritätischen Kommissionen oder von Än-derungen der nationalen bzw. Weltmarktpreise für Roh-stoffe, Wechselkurse etc. seit Vertragsabschluss ein-getreten sind. Die Anpassung erfolgt in dem Ausmaß, indem sich die tatsächlichen Herstellungskosten im Zeit-punkt des Vertragsabschlusses ändern gegenüber jenenim Zeitpunkt der tatsächlichen Leistungserbringung,sofern wir uns nicht in Verzug befinden.
3.4. Kosten für Fahrt-, Tag- und Nächtigungsgelderwerden gesondert verrechnet. Wegzeiten gelten alsArbeitszeit.
4. Beigestellte Ware
4.1. Solche vom Kunden beigestellte Geräte und sonstigeMaterialien sind nicht Gegenstand von Gewährleistung.Die Qualität und Betriebsbereitschaft von Beistellungenliegt in der Verantwortung des Kunden.
5. Zahlung
5.1. Die Berechtigung zu einem Skontoabzug bedarfeiner ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.
5.2. Kommt der Kunde im Rahmen anderer mit uns be-stehender Vertragsverhältnisse in Zahlungsverzug, sosind wir berechtigt, die Erfüllung unserer Verpflichtungenaus diesem Vertrag bis zur Erfüllung durch den Kundeneinzustellen.
5.3. Wir sind dann auch berechtigt, alle Forderungen fürbereits erbrachte Leistungen aus der laufenden Ge-schäftsbeziehung mit dem Kunden fällig zu stellen.

5.4. Bei Überschreitung der Zahlungsfrist, wenn auchnur hinsichtlich einer einzelnen Teilleistung, verfallengewährte Vergünstigungen (Rabatte, Abschläge u.a.) undwerden der Rechnung zugerechnet.
5.5. Der Kunde verpflichtet sich im Falle von Zahlungs-verzug, die zur Einbringlichmachung notwendigen undzweckentsprechenden Kosten (Mahnkosten, Inkasso-gebühren, Rechtsanwaltskosten, etc.) an uns zu erset-zen.
5.6. Wir sind gemäß § 456 UGB bei verschuldetem Zah-lungsverzug dazu berechtigt, 9,2 % Punkte über demBasiszinssatz zu berechnen.
5.7. Die Geltendmachung eines weiteren Verzugsscha-dens behalten wir uns vor.
5.8. Eine Aufrechnungsbefugnis steht dem Kunden nurinsoweit zu, als Gegenansprüche gerichtlich festgestelltoder von uns anerkannt worden sind.
5.9. Für zur Einbringlichmachung notwendige und zweck-entsprechende Mahnungen verpflichtet sich der Kundebei verschuldetem Zahlungsverzug zur Bezahlung vonMahnspesen pro Mahnung in Höhe von € 25,— soweitdies im angemessenen Verhältnis zur betriebenen For-derung steht.
6. Bonitätsprüfung
6.1. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständ-nis, dass seine Daten ausschließlich zum Zwecke desGläubigerschutzes an die staatlich bevorrechteten Gläu-bigerschutzverbände Alpenländischer Kreditorenver-band (AKV), Österreichischer Verband Creditreform(ÖVC), Insolvenzschutzverband für Arbeitnehmer oderArbeitnehmerinnen (ISA) und Kreditschutzverband von1870(KSV) übermittelt werden dürfen.
7. Mitwirkungspflichten des Kunden
7.1. Unsere Pflicht zur Leistungsausführung beginntfrühestens, sobald alle technischen Einzelheiten geklärtsind, der Kunde die technischen sowie rechtlichen Vor-aussetzungen (welche wir auf Anfrage gerne mitteilen)geschaffen hat, wir vereinbarte Anzahlungen oder Si-cherheitsleistungen erhalten haben, und der Kunde seinevertraglichen Vorleistungs- und Mitwirkungspflichtungen,insbesondere auch die in nachstehenden Unterpunktengenannten, erfüllt.
7.2. Der Kunde ist bei von uns durchzuführenden Mon-tagen verpflichtet, dafür zu sorgen, dass sofort nachAnkunft unsers Montagepersonals mit den Arbeitenbegonnen werden kann. Allfällige Warte- und Stillstands-zeiten werden durch uns in Rechnung gestellt.
7.3. Der Kunde hat die erforderlichen BewilligungenDritter sowie Meldungen und Bewilligungen durch Be-hörden auf seine Kosten zu veranlassen. Diese könnengerne bei uns erfragt werden.
7.4. Die für die Leistungsausführung einschließlich desProbebetriebes erforderliche(n) Energie und Medien-mengen sind vom Kunden auf dessen Kosten beizustel-len.
7.5. Der Kunde hat uns für die Zeit der Leistungsaus-führung kostenlos für Dritte nicht zugängliche versperr-bare Räume für den Aufenthalt der Arbeiter sowie für dieLagerung von Werkzeugen und Materialien zur Verfü-gung zu stellen.
7.6. Der Kunde haftet dafür, dass die notwendigen bau-lichen, technischen und rechtlichen Voraussetzungenfür das herzustellende Werk oder den Kaufgegenstandgegeben sind, die im Vertrag oder in vor Vertragsab-schluss dem Kunden erteilten Informationen umschriebenwurden oder der Kunde aufgrund einschlägiger Fach-kenntnis oder Erfahrung kennen musste.
7.7. Ebenso haftet der Kunde dafür, dass die technischenAnlagen, wie etwa Zuleitungen, Verkabelungen, Netz-werke und dergleichen in technisch einwandfreien undbetriebsbereiten Zustand sowie mit den von uns herzu-stellenden Werken oder Kaufgegenständen kompatibelsind.
7.8. Wir sind berechtigt, nicht aber verpflichtet, dieseAnlagen gegen gesondertes Entgelt zu überprüfen.
7.9. Insbesondere hat der Kunde vor Beginn der Mon-tagearbeiten die nötigen Angaben über die Lage ver-deckt geführter Strom-, Gas- und Wasserleitungenoder ähnlicher Anlagen, Fluchtwege, sonstige Hinder-nisse baulicher Art, mögliche Gefahrenquellen sowie die

erforderlichen statischen Angaben unaufgefordert zurVerfügung stellen.
7.10. Auftragsbezogene Details der notwendigen Anga-ben können bei uns angefragt werden.
7.11. Für Konstruktion und Funktionsfähigkeit von bei-gestellten Teilen trägt der Kunde allein die Verantwor-tung. Eine Prüfpflicht hinsichtlich allfälliger vom Kundenzur Verfügung gestellten Unterlagen, übermitteltenAngaben oder Anweisungen besteht – über die Anlageeines technischen Baudossiers und die Bescheinigungder Einhaltung der Maschinenrichtlinie sowie allenfallsanderer anwendbarer Richtlinien hinaus – hinsichtlich desLiefergegenstandes nicht, und ist eine diesbezüglicheunsere Haftung ausgeschlossen. Die Pflicht zur Ausstel-lung der Bescheinigung kann an den Kunden, der denLiefergegenstand in Verkehr bringt, vertraglich überbun-den werden.
7.12. Der Kunde ist nicht berechtigt, Forderungen undRechte aus dem Vertragsverhältnis ohne unsere schrift-liche Zustimmung abzutreten.
8. Leistungsausführung
8.1. Dem Kunden zumutbare sachlich gerechtfertigtegeringfügige Änderungen unserer Leistungsausführunggelten als vorweg genehmigt.
8.2. Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen Grün-den auch immer zu einer Abänderung oder Ergänzungdes Auftrages, so verlängert sich die Liefer-/Leistungsfristum einen von uns bekanntzugebenden Zeitraum.
8.3. Wünscht der Kunde nach Vertragsabschluss eineLeistungsausführung innerhalb eines kürzeren Zeit-raums, stellt dies eine Vertragsänderung dar. Hierdurchkönnen Überstunden notwendig werden und/oder durchdie Beschleunigung der Materialbeschaffung Mehrkostenauflaufen. Dadurch erhöht sich das Entgelt im Verhältniszum notwendigen Mehraufwand um einen von uns zunennenden, angemessenen Betrag. Allfällige Mehrkostengelten durch den Kunden jedenfalls als angenommen,wenn das Vertragsverhältnis nach Kenntnisnahme derneuen Fristen durch uns beidseitig fortgeführt wird.
8.4. SACHLICH (ZB ANLAGENGRÖSSE, BAUFORT-SCHRITT, U.A.) GERECHTFERTIGTE TEILLIEFERUN-GEN UND -LEISTUNGEN SIND ZULÄSSIG UND KÖN-NEN GESONDERT IN RECHNUNG GESTELLT WER-DEN.
8.5. Ist Lieferung auf Abruf vereinbart, so gilt der Leis-tungs-/Kaufgegenstand spätestens sechs Monate nachBestellung als abgerufen.
9. Liefer- und Leistungsfristen
9.1. Liefer-/Leistungsfristen und -Termine sind für uns nurverbindlich, sofern sie schriftlich festgelegt wurden. EinAbgehen von dieser Formvorschrift bedarf ebenfalls derSchriftlichkeit.
9.2. Fristen und Termine verschieben sich bei höhererGewalt, Streik, nicht vorhersehbarer und von uns nichtverschuldeter Verzögerung durch unsere Zulieferer odersonstigen vergleichbaren Ereignissen, die nicht in un-serem Einflussbereich liegen, in jenem Zeitraum, wäh-renddessen das entsprechende Ereignis andauert. Davonunberührt bleibt das Recht des Kunden auf Rücktritt vomVertrag bei Verzögerungen die eine Bindung an denVertrag unzumutbar machen.
9.3. Werden der Beginn oder der Fortschritt innerhalb derLeistungsausführung durch dem Kunden zuzurechnendeUmstände verzögert oder unterbrochen, insbesondereaufgrund der Verletzung der Mitwirkungspflichten gemäßPunkt 7, so werden Leistungsfristen entsprechend ver-längert und Fertigstellungstermine entsprechend unsererBekanntgabe verzögert.
9.4. Wir sind berechtigt, für die dadurch notwendigeLagerung von Materialien und Geräten und dergleichenin unserem Betrieb 2 % des Rechnungsbetrages je be-gonnenen Monat der Leistungsverzögerung zu verrech-nen, wobei die Verpflichtung des Kunden zur Zahlungsowie dessen Abnahmeobliegenheit hiervon unberührtbleibt.
9.5. Beim Rücktritt vom Vertrag wegen Verzug hat vomKunden eine Nachfristsetzung mittels eingeschriebenenBriefes unter gleichzeitiger Androhung des Rücktritts zuerfolgen.
10. Gefahrenübergang



10.1. AUF DEN UNTERNEHMERISCHEN KUNDENGEHT DIE GEFAHR ÜBER, SOBALD WIR DEN KAUF-GEGENSTAND, DAS MATERIAL ODER DAS WERKZUR ABHOLUNG IM WERK ODER LAGER BEREIT-HALTEN, DIESES SELBST ANLIEFERN ODER ANEINEN TRANSPORTEUR ÜBERGEBEN, JEDENFALLSABER BEI ERHALT DER LIEFERBEREITSCHAFTS-MELDUNG DURCH UNS.
10.2. DER UNTERNEHMERISCHE KUNDE WIRD SICHGEGEN DIESES RISIKO ENTSPRECHEND VERSI-CHERN. WIR VERPFLICHTEN UNS, EINE TRANS-PORTVERSICHERUNG ÜBER SCHRIFTLICHENWUNSCH DES KUNDEN AUF DESSEN KOSTEN AB-ZUSCHLIESEN. DER KUNDE GENEHMIGT JEDE VER-KEHRSÜBLICHE VERSANDART.
11. Annahmeverzug
11.1. Bei Annahmeverzug des Kunden sind wir berech-tigt, bei Bestehen auf Vertragserfüllung die Ware bei unseinzulagern, wofür uns eine Lagergebühr gemäß Pkt.9.4 zusteht.
11.2. Im Falle eines berechtigten Rücktritts vom Vertragdürfen wir einen pauschalierten Schadenersatz in Höhevon 5 % des Bruttoauftragswertes ohne Nachweis destatsächlichen Schadens vom Kunden zu verlangen.
11.3. Die Geltendmachung eines höheren Schadens istzulässig.
12. Eigentumsvorbehalt
12.1. Die von uns gelieferte, montierte oder sonst über-gebene Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlungunser Eigentum.
12.2. EineWeiterveräußerung ist ausdrücklich nichtzulässig.
12.3. Gerät der Kunde in Zahlungsverzug, sind wir beiangemessener Nachfristsetzung berechtigt, die Vorbe-haltsware herauszuverlangen.
12.4. Der Kunde hat uns vor der Eröffnung des Konkur-ses über sein Vermögen oder der Pfändung unsererVorbehaltsware unverzüglich zu verständigen.
12.5. Der Kunde erklärt sein ausdrückliches Einverständ-nis, dass wir zur Geltendmachung unseres Eigentums-vorbehaltes den Standort der Vorbehaltsware betretendürfen.
12.6. Notwendige und zur zweckentsprechenden Rechts-verfolgung angemessene Kosten trägt der Kunde.
12.7. In der Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltesliegt nur dann ein Rücktritt vom Vertrag, wenn dieserausdrücklich erklärt wird.
12.8. Die zurückgenommene Vorbehaltsware dürfen wirfreihändig und bestmöglich verwerten.
12.9. Bis zur vollständigen Bezahlung aller unserer For-derungen darf der Leistungs-/Kaufgegenstand wederverpfändet, sicherungsübereignet oder sonst wie mitRechten Dritter belastet werden. Bei Pfändung odersonstiger Inanspruchnahme ist der Kunde verpflichtet, aufunser Eigentumsrecht hinzuweisen und uns unverzüglichzu verständigen.
13. Schutzrechte Dritter
13.1. Für Liefergegenstände, welche wir nach Kun-denunterlagen (Konstruktionsangaben, Zeichnungen,Modelle oder sonstige Spezifikationen, etc.) herstellen,übernimmt ausschließlich der Kunde die Gewähr, dassdie Anfertigung dieser Liefergegenstände SchutzrechteDritter nicht verletzt werden.
13.2. Werden Schutzrechte Dritter dennoch geltend ge-macht, so sind wir berechtigt, die Herstellung der Lie-fergegenstände auf Risiko des Kunden bis zur Klärungder Rechte Dritter einzustellen, außer die Unberech-tigtheit der Ansprüche ist offenkundig.
13.3. Der Kunde hält uns diesbezüglich schad- undklaglos.
13.4. Wir sind berechtigt, von unternehmerischen Kun-den für allfällige Prozesskosten angemessene Kosten-vorschüsse zu verlangen.
13.5. Ebenso können wir den Ersatz von uns aufge-wendeter notwendiger und nützlicher Kosten vom Kun-den beanspruchen.
14. Unser geistiges Eigentum
14.1. Liefergegenstände und diesbezügliche Ausfüh-rungsunterlagen, Pläne, Skizzen, Kostenvoranschläge

und sonstige Unterlagen sowie Software, die von unsbeigestellt oder durch unseren Beitrag entstanden sind,bleiben unser geistiges Eigentum.
14.2. Deren Verwendung, insbesondere deren Weiter-gabe, Vervielfältigung, Veröffentlichung und Zur-Verfü-gung-Stellung einschließlich auch nur auszugsweisenKopierens, wie auch deren Nachahmung, Bearbeitungoder Verwertung bedarf unserer ausdrücklichen schrift-lichen Zustimmung.
14.3. Der Kunde verpflichtet sich weiters zur Geheim-haltung des ihm aus der Geschäftsbeziehung zugegan-genen Wissens Dritten gegenüber.
15. Gewährleistung
15.1. Die Gewährleistungsfrist für unsere Leistungenbeträgt ein Jahr ab Übergabe.
15.2. Der Zeitpunkt der Übergabe ist mangels abwei-chender Vereinbarung (z.B. förmliche Abnahme) derFertigstellungszeitpunkt, spätestens wenn der Kunde dieLeistung in seine Verfügungsmacht übernommen hatoder die Übernahme ohne Angabe von Gründen verwei-gert hat. Mit dem Tag, an welchem dem Kunden dieFertigstellung angezeigt wird, gilt die Leistung mangelsbegründeter Verweigerung der Annahme als in seineVerfügungsmacht übernommen.
15.3. Ist eine gemeinsame Übergabe vorgesehen, undbleibt der Kunde dem ihm mitgeteilten Übergabeterminfern, gilt die Übernahme als an diesem Tag erfolgt.
15.4.Behebungen eines vom Kunden behauptetenMangels stellen kein Anerkenntnis eines Mangels dar.
15.5. Der Kunde hat stets zu beweisen, dass der Mangelzum Zeitpunkt der Übergabe bereits vorhanden war.
15.6. Zur Behebung von Mängeln hat der Kunde dieAnlage bzw. die Geräte ohne schuldhafte Verzögerunguns zugänglich zu machen und uns die Möglichkeit zurBegutachtung durch uns oder von uns bestellten Sach-verständigen einzuräumen
15.7.Mängelrügen und Beanstandungen jeder Art sindbei sonstigem Verlust der Gewährleistungsansprücheunverzüglich (spätestens nach 5 Werktagen) am Sitzunseres Unternehmens unter möglichst genauer Feh-lerbeschreibung und Angabe der möglichen Ursachenschriftlich bekannt zu geben. Die beanstandeten Warenoder Werke sind vom Kunden zu übergeben, sofern diestunlich ist.
15.8. Sind Mängelbehauptungen des Kunden unbe-rechtigt, ist er verpflichtet, uns entstandene Aufwendun-gen für die Feststellung der Mängelfreiheit oder Fehler-behebung zu ersetzen.
15.9. Eine etwaige Nutzung oder Verarbeitung desmangelhaften Liefergegenstandes, durch welche einweitergehender Schaden droht oder eine Ursachenbe-hebung erschwert oder verhindert wird, ist vom Kundenunverzüglich einzustellen, soweit dies nicht unzumutbarist.
15.10. Wir sind berechtigt, jede von uns für notwen-dig erachtete Untersuchung anzustellen oder anstellenzu lassen, auch wenn durch diese die Waren oder Werk-stücke unbrauchbar gemacht werden. Für den Fall, dassdiese Untersuchung ergibt, dass wir keine Fehler zuvertreten haben, hat der Kunde die Kosten für dieseUntersuchung gegen Entgelt zu tragen.
15.11. Im Zusammenhang mit der Mängelbehebungentstehende Transport-, und Fahrtkosten gehen zu Las-ten des Kunden. Über unsere Aufforderung sind vomKunden unentgeltlich die erforderlichen Arbeitskräfte,Energie und Räume beizustellen und hat er gemäß Punkt7. mitzuwirken.
15.12. EinWandlungsbegehren können wir durch Ver-besserung oder angemessene Preisminderung abwen-den, sofern es sich um keinen wesentlichen und unbe-hebbaren Mangel handelt.
15.13. Werden die Leistungsgegenstände aufgrund vonAngaben, Zeichnungen, Plänen, Modellen oder sons-tigen Spezifikationen des Kunden hergestellt, so leistenwir nur für die bedingungsgemäße Ausführung Gewähr.
15.14. Keinen Mangel begründet der Umstands, dass dasWerk zum vereinbarten Gebrauch nicht voll geeignet ist,wenn dies ausschließlich auf abweichende tatsächlicheGegebenheiten von den uns im Zeitpunkt der Leistungs-erbringung vorgelegenen Informationen basiert, weil der

Kunde seinen Mitwirkungspflichten gemäß Punkt 7 nichtnachkommt.
16. Haftung
16.1. Wegen Verletzung vertraglicher oder vorvertrag-licher Pflichten, insbesondere wegen Unmöglichkeit,Verzug etc. haften wir bei Vermögensschäden nur inFällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit aufgrundtechnischer Besonderheiten.
16.2. Die Haftung ist beschränkt mit dem Haftungs-höchstbetrag einer allenfalls durch uns abgeschlossenenHaftpflichtversicherung.
16.3. Diese Beschränkung gilt auch hinsichtlich des Scha-dens an einer Sache, die wir zur Bearbeitung übernom-men haben.
16.4. Schadenersatzansprüche sind bei sonstigem Ver-fall binnen zwei Jahren gerichtlich geltend zu machen.
16.5. Die Beschränkungen bzw. Ausschlüsse der Haftungumfasst auch Ansprüche gegen unsere Mitarbeiter,Vertreter und Erfüllungsgehilfe aufgrund Schädigungen,die diese dem Kunden ohne Bezug auf einen Vertragihrerseits mit dem Kunden zufügen.
16.6. Unsere Haftung ist ausgeschlossen für Schädendurch unsachgemäße Behandlung oder Lagerung,Überbeanspruchung, Nichtbefolgen von Bedienungs- undInstallationsvorschriften, fehlerhafter Montage, Inbetrieb-nahme, Wartung, Instandhaltung durch den Kunden odernicht von uns autorisierte Dritte, oder natürliche Abnut-zung, sofern dieses Ereignis kausal für den Schaden war.Ebenso besteht der Haftungsausschluss für Unterlassungnotwendiger Wartungen.
16.7. Wenn und soweit der Kunde für Schäden, für die wirhaften, Versicherungsleistungen durch eine eigeneoder zu seinen Gunsten abgeschlossen Schadenver-sicherung (zB Haftpflichtversicherung, Kasko, Transport,Feuer, Betriebsunterbrechung und andere) in Anspruchnehmen kann, verpflichtet sich der Kunde zur Inanspruch-nahme der Versicherungsleistung und beschränkt sichunsere Haftung gegenüber dem Kunden insoweit auf dieNachteile, die dem Kunden durch die Inanspruchnahmedieser Versicherung entstehen (z.B. höhere Versiche-rungsprämie).
16.8. Jene Produkteigenschaften werden geschuldet, dieim Hinblick auf die Zulassungsvorschriften, Bedienungs-anleitungen und sonstige produktbezogene Anleitungenund Hinweise (insb. auch Kontrolle und Wartung) vonuns, dritten Herstellern oder Importeuren vom Kundenunter Berücksichtigung dessen Kenntnisse und Erfah-rungen erwartet werden können. Der Kunde als Weiter-verkäufer hat eine ausreichende Versicherung für Pro-dukthaftungsansprüche abzuschließen und uns hin-sichtlich Regressansprüchen schad- und klaglos zu hal-ten.
17. Salvatorische Klausel
17.1. Sollten einzelne Teile dieser AGB unwirksam sein,so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Teile nichtberührt.
17.2. Die Parteien verpflichten sich jetzt schon eine Er-satzregelung – ausgehend vom Horizont redlicher Ver-tragsparteien – zu treffen, die dem wirtschaftlichen Er-gebnis unter Berücksichtigung der Branchenüblichkeit derunwirksamen Bedingung am nächsten kommt.
18. Allgemeines
18.1. Es gilt österreichisches Recht
18.2.Das UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen
18.3. Erfüllungsort ist der Sitz des Unternehmens(Cortex Projekttechnik e.U.)
18.4. Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsver-hältnis oder künftigen Verträgen zwischen uns und demKunden ergebenden Streitigkeiten ist das für unserenSietz örtlich zuständige Gericht.
18.5.Änderungen seines Namens, der Firma, seinerAnschrift, seiner Rechtsform oder anderer relevanterInformationen hat der Kund uns umgehend schriftlichbekannt zu geben.


